
Beitragssatzung der SpVgg Patersdorf 1959 e.V.  
 

§ 1 Grundsatz 
(1) Gemäß § 7 der Satzung der Spielvereinigung Patersdorf vom 22.03.2013 wurde in der 

Mitgliederversammlung vom 11.11.2023 wurde eine neue Festsetzung der 
Mitgliedsbeiträge beschlossen. Die Beitragsänderung tritt ab dem 01.01.2024 in 
Kraft. 

 

§ 3 Höhe des Beitrags 
(1) Die Mitglieder haben folgende Beiträge zu zahlen:  

 

Klasse der Mitgliedsgruppe Beitragshöhe in Euro 

Kinder bis 14 Jahre ohne Geschwister- oder 
Elternteil als Mitglied 

25,00 

Jugendliche bis 18 Jahre ohne Geschwister- 
oder Elternteil als Mitglied 

25,00 

Kinder bis 14 Jahre mit mindestens einem 
Geschwister- oder Elternteil 

15,00 

Jugendliche bis 18 Jahre mit mindestens 
einem Geschwister- oder Elternteil 

15,00 

Erwachsene über 18 Jahre 42,00 

Ein Ehepartner eines Mitglieds 21,00 

Ehrenmitglieder beitragsfrei 

 
 

 

Ort, Datum, Unterschrift des 1. Vereinsvorstand  
 

 


